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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1990

Index

43/01 Wehrrecht allgemein

43/02 Leistungsrecht

Norm

HGG 1985 §30 Abs3;

WehrG 1978 §37 Abs2 litb;

Rechtssatz

Ausführungen darüber, ob es dem Beschwerdeführer auf Grund seines Monatseinkommens zumutbar ist, Ersparnisse

zu bilden, um im Falle der Präsenzdienstleistung die Wohnkosten, auch wenn die Wohnkostenbeihilfe gemäß § 30 Abs

3 HGG 1985 nicht ausreicht, abzudecken.
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